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Herzlich Willkommen als Kunde bei uns! 
 

Bevor wir uns an die eigentliche Arbeit machen, müssen wir die Anforderungen der Bürokratie erfüllen. 

Sie finden nachfolgend alle wichtigen Informationen, die der Gesetzgeber vorgibt. Bitte bearbeiten Sie 

alle Positionen an denen sie das          vorfinden (Seite 2 – 4). Bitte fügen Sie dort entweder Ihren 

Namen in leserlicher  Schrift oder Ort, Datum und Unterschrift ein.  

 

Danach geben Sie uns die Seiten 2 – 4 unbedingt vollständig ausgefüllt per Email oder Papier zurück! 

Auch das Angebot, welches Sie beauftrage wollen, bitte unterschrieben an uns zurück! 

 

Warum das so sein muss, fragen Sie am Besten den Europaparlamentsabgeordneten (m/w/d) Ihres 

Vertrauens… 😉 
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Erfassung von Kundendaten 
 

Hiermit erteile ich der Firma Haar Elektrotechnik auf Grundlage der DSGVO Art. 6 Abs. 1a die Ein-
willigung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten. 
 
Ich erkläre meine Einwilligung, gelegentlich über Aktionen bzw. Neuprodukte von uns per Email oder 
Telefon informiert zu werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.  
(Wenn nicht gewünscht, bitte durchstreichen) 
 

______________ _______________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Kunde 

Ohne Ihre Einwilligung zur DSGVO können wir nicht für sie tätig werden und Ihre Anfragen nicht bearbeiten. 
Folgende Informationen werden zur Erfassung von Kunden im IT-System benötigt.  

 
Rechnungsanschrift: (Änderungen nach Rechnungserstellung sind nicht kostenlos möglich) 

Name, Vorname(n), Firma:  

Bestell-Nr. oder Kostenstelle  

Firma Ansprechpartner:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon u. Mobil-Nr.:   

Email:  

Baustellenanschrift (falls abweichend zur Rechnungsanschrift) 

Objektname:  

Ggf. Telefonkontakt:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

 
Beauftragende Person 

Folgende Person ist rechtsverbindlich zur Auftragserteilung unterschriftsberechtigt:  
 

________________________________ Bei Änderungen werden wir schnellstmöglich informiert. 
Ist der Architekt und/oder Bauleiter zur Beauftragung von nicht im Auftrag vereinbarten Leistungen 
bevollmächtigt?  Ja / Nein / Nur bis zur Höhe von: ____________€ (Nichtzutreffendes streichen) 

Schriftverkehr 
Zur rechtsverbindlichen Kommunikation werden beiderseitig Emails vereinbart und anerkannt.  
Unterschrift 

__________________    __________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Kunde 

Informationen DSGVO 
Die Firma Haar Elektrotechnik erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung und zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflich-
ten. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 DSGVO. Eine Wei-
tergabe der Daten an unsere Partner findet nur zur notwendigen Auftragserfüllung statt. Die Weitergabe erfolgt z.B. an Partner wie Versorgungsnetzbe-
treiber, Materiallieferanten, Entsorgungsdienstleister, Messstellendienstleister etc. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte findet nicht statt. Die Daten wer-
den gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und keine steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten mehr bestehen. 
Sie haben das Recht, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten, die Berichtigung oder bei 
unzulässiger Datenspeicherung, die Löschung der Daten zu fordern. Senden Sie dazu eine E-Mail an: datenschutz@haar-elektrotechnik.de Ihnen steht des 
Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Details zum Datenschutz finden Sie hier: www.haar-elektrotechnik.de/datenschutz.html oder 
auf Anfrage senden wir die Informationen per Email/Post zu. 
 
___________________ _____________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Kunde 

 
  

mailto:datenschutz@haar-elektrotechnik.de
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Empfangsbestätigung 
 

Haar Elektrotechnik, Hauptstr. 81, 71093 Weil im Schönbuch,  
Tel. 07157/988033 Fax 988061, info@haar-elektrotechnik.de 
 
 
Hiermit bestätige ich/wir, ________________________________________________ 

Name Kunde 

folgende Unterlagen erhalten zu haben: 
 
 
Nitchtzutreffendes bitte streichen! 
 

• Erfassung Kundendaten gemäß DSGVO 

• AGB 

• VOB/B 

• Widerrufsbelehrung 

• Musterwiderrufsformular 

• Informationen über: 
o Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen 
o Identität des Unternehmens, Anschrift, Telefonnummer 
o Gesamtpreis einschließlich Steuern und Abgaben bzw. Art der Preisberechnung 
o Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen einschließlich der Lieferfrist 
o Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts 
o Garantieansprüche 

 
 
 
 

......................................................... ......................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift 

 
 
 
  

mailto:info@haar-elektrotechnik.de
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Nur für Privatkunden 
 

Widerrufsbelehrung (Werkvertrag) bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
senen Verträgen 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der Firma Haar Elektrotechnik, Hauptstr. 81, 71093 Weil im Schön-
buch, Tel. 07157/988033 Fax 988061, info@haar-elektrotechnik.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung z. B. per Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- 
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen sämtliche Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tage ab dem Tag zurück, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 

Wertersatz bei teilweise erbrachter Leistung bzw. Erlöschen des Widerrufsrechts 
bei vollständiger Erbringung der Dienstleistung 

Haben Sie verlangt, dass wir mit unserer Dienstleistung bereits während der Widerrufsfrist 
beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu bezahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts unterrichteten, 
bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistung entspricht. Wir weisen darauf hin, dass das Widerrufsrecht vollständig erlischt, 
wenn die vereinbarte Dienstleistung auf Ihren Wunsch hin vor Ablauf der Widerrufsfrist 
vollständig erbracht wurde. 
Wir bitten nachfolgend um Ihre Bestätigung: 
Ich bestätige, dass auf meinen Wunsch hin mit der vereinbarten Dienstleistung vor Ablauf 
der Widerrufsfrist begonnen werden soll und dass ich darüber informiert wurde, dass für 
den Fall des Widerrufs bei bereits teilweise erbrachter Leistung anteilig Wertersatz zu 
leisten ist bzw. bei vollständig erbrachter Leistung das Widerrufsrecht erlischt. 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Ort  Datum   Unterschrift Kunde 
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Nur für Privatkunden 
 
Muster Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

Haar Elektrotechnik, Hauptstr. 81, 71093 Weil im Schönbuch, Tel. 07157/988033 Fax 
988061, info@haar-elektrotechnik.de 
· Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
___________________________________________________________________ 
· Bestellt am (*) / erhalten am (*) : _____________________ 
· Name des/der Verbraucher(s) :  _____________________ 
· Anschrift des/der Verbraucher(s):  ____________________________________ 
 
 
· Unterschrift des/der Verbraucher(s) :_____________________ 
(nur bei Mitteilung auf Papier) 
· Datum :_____________________ 
· 
(*) Unzutreffendes streichen 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(ZVEH Stand Dezember 2019) 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 Geltungsbereich 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit 

unseren Kunden 

Der Abschnitt B der AGB enthält ergänzende Bestim-

mungen für Verträge über den Verkauf und/oder die Lie-

ferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht 

darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulie-

ferern einkaufen. 

Der Abschnitt C der AGB enthält ergänzende Bestim-

mungen für Reparaturleistungen. 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die AGB in 

der zum Zeitpunkt der Beauftragung durch den Kunden 

gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform 

mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 

gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem 

Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

 

Der Abschnitt D enthält die Hinweise zur VOB 

Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, ent-

gegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden wer-

den nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir 

ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 

Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispiels-

weise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des 

Kunden die Leistung vorbehaltlos erbringen. 

Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit 

dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzun-

gen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor 

diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen 

ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher 

Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßge-

bend. 

 
§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-

lich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, 

technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, 

Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf die 

DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder 

Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 

haben. 

(2) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ande-

ren Unterlagen (im Folgenden: „Unterlagen“) behalten 

wir uns unsere eigentums- und urheberrechtlichen Nut-

zungs- und Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die 

Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zustim-

mung Dritten zugänglich gemacht werden und sind, 

 

wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf Verlangen unver-

züglich an uns zurückzugeben. 

 
§ 3 Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten 

unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuel-

len Preise, und zwar ab Betriebssitz des Werkunternehmers 

bzw. Verkäufers zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

(2) Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rechnungsstellung 

in einer Summe zahlbar. Teilzahlungen sind nur möglich, 

wenn sie vorher schriftlich vereinbart wurden. Wir sind je-

doch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, 

jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur 

gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vor-

behalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

(3) Mit Ablauf von 14 Tage ab Rechnungsstellung kommt der 

Kunde in Verzug. Die Vergütung ist während des Verzugs 

zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu ver-

zinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weiter-

gehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten 

bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeits-

zins  

(§ 353 HGB) unberührt. 

(4) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehal-

tungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten ist. 

 
§ 4 Schadensersatzansprüche 
(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfol-

genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 

einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 

Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vor-

satz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 

haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs 

nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen 

Angelegenheiten) nur  

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist un-

sere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, ty-

pischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Absatz (2) ergebenden Haftungsbeschrän-

kungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zu-

gunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetz-

lichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, so-

weit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-

rantie für die Beschaffenheit der Leistung übernommen ha-

ben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaf-

tungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
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besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündi-

gen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. 

Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere 

gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übri-

gen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen. 

 
§ 5 Datenschutz 
(1) Alle personenbezogenen Kundendaten werden un-

ter Beachtung der Vorschriften der Datenschutzgrund-

verordnung (DSG- VO), des Bundesdatenschutzgeset-

zes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von 

uns gespeichert und verarbeitet. Der Kunde hat jederzeit 

ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Über-

tragung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten 

Daten; der Kunde kann sein Verlangen per Post, Telefax 

oder E-Mail an uns senden. 

(2) Die personenbezogenen Daten des Kunden, ein-

schließlich der Haus- und E-Mail-Adresse geben wir 

nicht ohne die ausdrückliche und jederzeit widerrufliche 

Einwilligung des Kunden an Dritte weiter. Der Kunde er-

klärt sich einverstanden und darüber informiert, dass alle 

ihn betreffenden Daten aus der Geschäftsbeziehung, 

auch personenbezogene im Sinne des BDSG, im Rah-

men unserer elektronischen Datenverarbeitung gespei-

chert und im Rahmen der Auftragsbearbeitung und Ver-

tragsdurchführung an beauftragte Dienstleister weiter-

gegeben werden. 

 
§ 6 Gerichtsstand 

Für diese AGB und die Vertragsbeziehungen zwischen 

Unternehmen und Kunde gilt das Recht der Bundesre-

publik Deutschland unter Ausschluss internationalen 

Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechtes. 

Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-

buches, juristische Person des Öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist aus-

schließlicher – auch internationaler - Gerichtsstand für 

alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. 

Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Unternehmer im 

Sinne von § 14 BGB ist. 

 

B. Besondere Bestimmungen für den Verkauf 
 
§ 1 Lieferfristen und Lieferverzug 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns 

bei Annahme oder Bestellung angegeben. Sofern dies 

nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. zwei Wochen 

ab Vertragsschluss. 

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, 

die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 

(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kun-

den hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig 

die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Ist die 

Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht ver-

fügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Ver-

trag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleis-

tung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Als 

Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne 

gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung 

durch unsere Zulieferer, wenn wir ein kongruentes De-

ckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch un-

seren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall 

zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 

gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mah-

nung durch den Käufer erforderlich. 

(4) Die Rechte des Kunden gemäß § 4 des Abschnittes A 

und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem 

Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglich-

keit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/ oder Nacherfül-

lung) bleiben unberührt. 

 

§ 2 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, 

Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort 

für Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlan-

gen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen 

Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der 

Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Ver-

sandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware, geht spätestens mit der Über-

gabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht je-

doch die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälli-

gen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsge-

fahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 

Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 

bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme 

vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 

Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die ge-

setzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechtes entspre-

chend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn 

der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine 

Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung 

aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind 

wir berechtigt, Ersatz des hierauf entstehenden Schadens 

einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu ver-

langen. 

 
§ 3 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwär-

tigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und 

einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderung) 

behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen 

vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderung we-

der an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet wer-

den. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benach-

richtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-

fahrens gestellt oder Zugriffe Dritte (z. B. Pfändungen) auf die 

uns gehörende Ware erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson-

dere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir be-

rechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zu-

rückzutreten oder/und die Ware aufgrund des Eigentumsvor-

behaltes herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen be-

inhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind 

vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen 
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und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde 

den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur 

geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos 

eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 

eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vor-

schriften entbehrlich ist. 

(4) Der Kunde ist bis zum Widerruf gemäß c) befugt, die 

unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuveräußern und/ 

oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 

nachfolgenden Bestimmungen: 

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch 

Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer 

Waren entstehen- den Erzeugnisse zu deren vollem 

Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer 

Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren 

Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir 

Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der ver-

arbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im 

Übrigen gilt für das Entstehen der Erzeugnisse das glei-

che wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Wa-

re. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Er-

zeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte, 

tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe un-

seres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehen-

dem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 

Abtretung an. Die in Absatz (2) genannten Pflichten des 

Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen For-

derungen. 

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde ne-

ben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung 

nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungs-

verpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Man-

gel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigen-

tumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechtes ge-

mäß Absatz (3) geltend machen. Ist dies aber der Fall, 

so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abge-

tretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, 

alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu 

gehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner 

die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall 

berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren Ver-

äußerung und Bearbeitung der unter Eigentumsvorbe-

halt stehenden Ware zu widerrufen. 

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten 

unsere Forderungen um mehr als 10 %, werden wir auf 

Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl 

freigeben. 

 

§ 4 Mängelansprüche des Kunden 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln 

(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachge-

mäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten 

die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts an-

deres bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die ge-

setzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverar-

beiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie 

weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). 

Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, 

wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen 

anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes Pro-

dukt, weiterverarbeitet wurde. 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über 

die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 

Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 

Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Ver-

trages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf 

unserer Internet-Homepage) öffentlich bekannt gemacht wur-

den. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach 

der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vor-

liegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche 

Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z. B. Wer-

beaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er 

seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 

377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Liefe-

rung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeit-

punkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich 

Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel 

innerhalb von 3 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Unter-

suchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist 

ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde 

die ordnungsgemäße Untersuchung und/ oder Mängelan-

zeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig 

oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den ge-

setzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 

wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 

(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 

Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfül-

lung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, 

bleibt unberührt. 

 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 

abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis 

bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 

zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzu-

behalten. 
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(7) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfül-

lung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbe-

sondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken 

zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der 

Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen 

Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhal-

tet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch 

den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum 

Einbau verpflichtet waren. 

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erfor-

derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- 

und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maß-

gabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein 

Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die 

aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 

entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Trans-

portkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 

Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar. 

(9) In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Be-

triebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger 

Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst 

zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv er-

forderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer 

derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach 

Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvor-

nahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, 

eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzli-

chen Vorschriften zu verweigern. 

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder 

eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende an-

gemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den ge-

setzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde 

vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis min-

dern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch 

kein Rücktrittsrecht. 

(11) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. 

Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei 

Mängeln nur nach Maßgabe von Abschnitt A § 4 und 

sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 
§ 5 Verjährung 
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 

allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- 

und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit 

eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit 

der Abnahme. 

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk 

oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Ver-

wendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist 

und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), 

beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Re-

gelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 

Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderre-

gelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts 

gelten auch für vertragliche und außervertragliche Scha-

densersatzansprüche des Kunden, die auf einem Man-

gel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der 

regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 

BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung füh-

ren. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. Abschnitt 

A § 4 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkt-

haftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den ge-

setzlichen Verjährungsfristen. 

 

C. Besondere Bestimmungen  
 für Reparaturarbeiten 
 
§ 1 Frist zur Durchführung der Reparatur 
Soweit wir vereinbarte Liefer- und Fertigstellungstermine aus 

Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 

können, sind diese Termine nicht verbindlich. Nicht zu vertre-

ten haben wir insbesondere Änderungen sowie das Fehlen 

von Unterlagen (Baugenehmigung o. a.), die zur Auftrags-

durchführung notwendig sind. 

 
§ 2 Vergütung 
(1) Wir sind berechtigt, dem Kunden den entstandenen Auf-

wand in Rechnung zu stellen, wenn ein Auftrag nicht durch-

geführt werden kann und es sich nicht um Gewährleistungs-

arbeiten handelt, soweit 

(a) der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln der 

Technik nicht festgestellt werden konnte; 

(b) der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt; 

(c) der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen 

wurde; 

(d) die Empfangsbedingungen bei Nutzung entsprechender 

Produkte aus dem Bereich Unterhaltselektronik nicht ein-

wandfrei gegeben sind. 

(2) Soweit im Rahmen von Reparaturaufträgen Leistungen 

nicht vom Auftrag umfasst sind oder von der Leistungsbe-

schreibung abweichen, kann der Kunde ein Nachtragsange-

bot anfordern oder ein Nachtragsangebot von uns abgege-

ben werden. Soweit das nicht geschieht, werden diese Leis-

tungen nach Aufmaß und Zeit berechnet. Hinsichtlich der An-

zeige und des Nachweises von Zeitarbeiten gilt bei der Er-

stellung von Bauleistungen § 15 Abs. 3 VOB/B. 

(3) Wir sind berechtigt, je nach Fortschritt der beauftragten 

Arbeiten Abschlagszahlungen in Höhe von 90 % des jeweili-

gen Wertes der geleisteten Arbeiten anzufordern bei Aufträ-

gen, deren Ausführungen über einen Monat andauern. Der 

Kunde hat diese innerhalb von 10 Tagen nach Anforderung 

durch das Unternehmen zu leisten. 

 
§ 3 Mängelansprüche des Käufers 
(1) Teile oder Leistungen, welche mit einem Sachmangel be-

haftet sind, werden wir nach unserer Wahl unentgeltlich 

nachbessern, neu liefern oder neu erbringen, soweit die Ur-

sache des Mangels bereits zum Zeitpunkt des Gefahrüber-

ganges vorlag. 

(2) Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab 

gesetzlichem Verjährungsbeginn; entsprechendes gilt für 

Rücktritt und Minderungen. Das gilt nicht für Schadenser-

satzansprüche aus einer Garantie, der Übernahme eines Be-

schaffungsrisikos, wegen der Verletzung von Leib, Leben o-

der Gesundheit, vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglis-

tigen Handeln, oder im Falle des § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerk 

und Sachen für Bauwerke) und § 634 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bau-

mängel), eine längere Frist gesetzlich festgelegt ist. 

(3) Mängel sind schriftlich unverzüglich nach Erkennbarkeit 

für den Kunden mitzuteilen und zu bezeichnen. 
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(4) Der Kunde darf bei Mängelansprüchen Zahlungen 

zurückbehalten, soweit sie in einem angemessenen 

Verhältnis stehen zum Umfang der Sachmängel. Hinge-

gen hat der Kunde kein Zurückbehaltungsrecht, soweit 

die Mängelansprüche verjährt sind. Bei unberechtigten 

Mängelrügen sind wir befugt, die uns entstandenen Auf-

wendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen. 

(5) Der Kunde hat zur Nacherfüllung eine angemessene 

Frist zu gewähren. 

(6) Bei erfolgloser Nacherfüllung kann der Kunde  

– unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – 

vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

 
§ 4 Eigentumsvorbehalt 

(1) Soweit im Rahmen der Reparaturarbeiten Ersatzteile 

eingefügt werden oder andere nicht wesentliche Be-

standteile, behalten wir uns das Eigentum an diesen Tei-

len bis zur Erfüllung aller Forderungen gegen den Kun-

den aus diesem Vertrag vor. 

(2) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder seinen 

Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht 

nach und haben wir deshalb den Rücktritt vom Vertrag 

erklärt, können wir den Gegenstand zum Zweck des 

Ausbaus der eigenfügten Teile herausverlangen. Sämt-

liche Kosten der Zurückholung und des Ausbaus trägt 

der Kunde. Soweit die Reparatur beim Kunden erfolgt, 

hat er uns die Gelegenheit zu geben, bei ihm den Aus-

bau vorzunehmen. Arbeits- und Wegekosten gehen zu 

Lasten des Kunden. 

 
§ 5 Pfandrecht 

(1) Wegen unserer Forderung aus dem Auftrag steht 

uns ein Pfandrecht an dem aufgrund des Auftrags in un-

seren Besitz gelangten Gegenstand des Kunden zu. 

Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus frü-

her durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und 

sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit 

sie mit dem Gegenstand im Zusammenhang stehen. Für 

sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt 

das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder 

rechtskräftig sind. 

(2) Holt der Kunde den Gegenstand nicht innerhalb von 

vier Wochen nach Abholaufforderung ab, können wir ein 

angemessenes Lagergeld berechnen. Holt der Kunde den 

Gegenstand nicht spätestens drei Monate nach der Ab-

holaufforderung ab, entfällt die Verpflichtung zur weiteren 

Aufbewahrung und jede Haftung für leichte fahrlässige Be-

schädigung oder Untergang. Einen Monat vor Ablauf dieser 

Frist senden wir dem Kunden eine Verkaufsandrohung zu. 

Wir sind berechtigt, den Gegenstand nach Ablauf dieser Frist 

zur Deckung unserer Forderungen zum Verkehrswert zu ver-

äußern. Einen etwaigen Mehrerlös kehren wir an den Kunden 

aus. 

 

D. Hinweise auf VOB 
 

(1) Alle vorgenannten Hinweise auf die VOB bei der Ausfüh-

rung  von Bauleistungen beziehen sich ausschließlich auf den 

Rechtsverkehr mit Unternehmen und für Zusatzaufträge bei 

denen der Hauptauftrag über Bauträger ausgeführt wird. Für 

Verbrauer wird die VOB Teil B zur Verfügung gestellt und 

ebenso vereinbart. Gemäß vorgenannter Regelungen gilt bei 

der Ausführung von Bauleistungen die VOB/B als Ganzes. § 

13 Nr. 4 VOB/B – Ausgabe 2019 - hat folgenden Inhalt:  

(2) Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Ver-

trag vereinbart, so beträgt sie für Bauwerke 4 Jahre, für an-

dere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder 

Veränderung einer Sache besteht und für die vom Feuer be-

rührten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend 

von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und 

abgasdämmende Teile von industriellen Feuerungsanlagen 

1 Jahr. 

(3) Ist für Teile von maschinellen und elektrotechni-

schen/elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Ein-

fluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, nichts   ande-

res vereinbart, beträgt für diese Anlagenteile die Verjäh-

rungsfrist für Mängelansprüche abweichend von Abs. 1 2 

Jahre, wenn der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, 

dem Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjäh-

rungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, wenn für weitere 

Leistungen eine andere Verjährungsfrist vereinbart ist.  

(4) Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leis-

tung; nur für in sich abgeschlossene Teile der Leistung be-

ginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Nr. 2). 
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§ 1 Art und Umfang der Leistung  
(1) Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als Bestand-
teil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Techni-schen Vertragsbedingungen für Bauleistungen 
(VOB/C).  

(2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:  
 
1. die Leistungsbeschreibung,  
2. die Besonderen Vertragsbedingungen,  
3. etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,  
4. etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,  
5. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen,  
6. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bau-leistungen.  
(3) Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vor-behalten.  

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden, 
hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb 
auf derartige Leistungen nicht ein-gerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur 
mit seiner Zustimmung übertragen werden.  
 
§ 2 Vergütung  
(1) Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbe-
schreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zu-sätzlichen Vertragsbedingungen, den Zu-
sätzlichen Technischen Vertragsbe-dingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen 
für Bauleis-tungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.  

(2) Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsäch-lich ausgeführten 
Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschalsumme, nach Stun-
denlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist.  

(3) 1. Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleis-
tung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vor-gesehenen Umfang ab, so gilt der vertragli-
che Einheitspreis.  
 
2. Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengen-ansatzes ist auf Verlangen ein 
neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.  
3. Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengen-ansatzes ist auf Verlangen 
der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, 
soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positio-
nen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitsprei-ses soll im We-
sentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Vertei-lung der Baustelleneinrichtungs- und 
Baustellengemeinkosten und der Allge-  



Haar AGB Seite 13   

 

 

meinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem 
neuen Preis vergütet.  
4. Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleis-tung andere Leistungen ab-
hängig, für die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung des Einheitspreises 
auch eine angemessene Ände-rung der Pauschalsumme gefordert werden.  
(4) Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auf-traggeber selbst 
übernommen (z. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Be-triebsstoffen), so gilt, wenn nichts anderes 
vereinbart wird, § 8 Absatz 1 Nummer 2 entsprechend.  

(5) Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auf-traggebers die 
Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leis-tung geändert, so ist ein neuer Preis 
unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der 
Ausführung ge-troffen werden.  

(6) 1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch 
auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den An-spruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit 
der Ausführung der Leis-tung beginnt.  
 
2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung 
und den besonderen Kosten der geforderten Leis-tung. Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung 
zu vereinbaren.  
(7) 1. Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Vergütung unver-
ändert. Weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung so erheb-
lich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist (§ 313 BGB), so ist auf Verlan-
gen ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewähren. Für die Bemes-
sung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermitt-lung auszugehen.  
 
2. Die Regelungen der Absätze 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung ei-ner Pauschalsumme.  
3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Nummern 1 und 2 auch für Pauschalsummen, die 
für Teile der Leistung vereinbart sind; Absatz 3 Num-mer 4 bleibt unberührt.  
(8) 1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächti-ger Abweichung vom 
Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftrag-nehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer an-
gemessenen Frist zu beseiti-gen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für 
andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.  
 
2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftrag-geber solche Leistungen 
nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des 
Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unver-
züg-lich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die Berech-
nungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 5 oder 6 entsprechend.  
3. Die Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) bleiben unbe-
rührt.  
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(9) 1. Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Un-terlagen, die der Auf-
tragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Techni-schen Vertragsbedingungen oder der gewerbli-
chen Verkehrssitte, nicht zu be-schaffen hat, so hat er sie zu vergüten.  
 
2. Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den Auftragnehmer 
nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen.  
(10) Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Be-ginn ausdrücklich 
vereinbart worden sind (§ 15).  
 
§ 3 Ausführungsunterlagen  
(1) Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgelt-lich und rechtzeitig 
zu übergeben.  

(2) Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen des Geländes, das 
dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird, und das Schaffen der notwendigen Höhenfestpunkte 
in unmittelbarer Nähe der bauli-chen Anlagen sind Sache des Auftraggebers.  

(3) Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Ab-steckungen und die 
übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer maßgebend. Jedoch 
hat er sie, soweit es zur ord-nungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten 
zu überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hin-zuweisen.  

(4) Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Geländeoberfläche, 
der Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift 
festzuhalten, die vom Auftragge-ber und Auftragnehmer anzuerkennen ist.  

(5) Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere Unterlagen, die der 
Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Techni-schen Vertragsbedingungen, oder der ge-
werblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 2 Absatz 9) zu be-
schaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung rechtzeitig vorzulegen.  

(6) 1. Die in Absatz 5 genannten Unterlagen dürfen ohne Genehmigung ihres Urhebers nicht veröf-
fentlicht, vervielfältigt, geändert oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt werden.  
 
2. An DV-Programmen hat der Auftraggeber das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungs-
merkmalen in unveränderter Form auf den festgelegten Geräten. Der Auftraggeber darf zum Zwecke 
der Datensicherung zwei Kopien herstellen. Diese müssen alle Identifikationsmerkmale enthalten. Der 
Verbleib der Kopien ist auf Verlangen nachzuweisen.  
3. Der Auftragnehmer bleibt unbeschadet des Nutzungsrechts des Auf-traggebers zur Nutzung der 
Unterlagen und der DV-Programme berechtigt.  
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§ 4 Ausführung  
(1) 1. Der Auftraggeber hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle zu 
sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen Un-ternehmer zu regeln. Er hat die erforderli-
chen öffentlich-rechtlichen Genehmi-gungen und Erlaubnisse — z. B. nach dem Baurecht, dem Stra-
ßenverkehrs-recht, dem Wasserrecht, dem Gewerberecht — herbeizuführen.  
 
2. Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu überwachen. 
Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstät-ten und Lagerräumen, wo die vertragliche Leis-
tung oder Teile von ihr herge-stellt oder die hierfür bestimmten Stoffe und Bauteile gelagert werden. 
Auf Verlangen sind ihm die Werkzeichnungen oder andere Ausführungsunterlagen sowie die Ergeb-
nisse von Güteprüfungen zur Einsicht vorzulegen und die er-forderlichen Auskünfte zu erteilen, wenn 
hierdurch keine Geschäftsgeheimnis-se preisgegeben werden. Als Geschäftsgeheimnis bezeichnete 
Auskünfte und Unterlagen hat er vertraulich zu behandeln.  
3. Der Auftraggeber ist befugt, unter Wahrung der dem Auftragnehmer zu-stehenden Leitung (Absatz 
2) Anordnungen zu treffen, die zur vertrags-gemäßen Ausführung der Leistung notwendig sind. Die 
Anordnungen sind grundsätzlich nur dem Auftragnehmer oder seinem für die Leitung der Ausfüh-rung 
bestellten Vertreter zu erteilen, außer wenn Gefahr im Verzug ist. Dem Auftraggeber ist mitzuteilen, 
wer jeweils als Vertreter des Auftragnehmers für die Leitung der Ausführung bestellt ist.  
4. Hält der Auftragnehmer die Anordnungen des Auftraggebers für unbe-rechtigt oder unzweckmäßig, 
so hat er seine Bedenken geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf Verlangen auszuführen, 
wenn nicht gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Wenn dadurch eine unge-
rechtfertigte Erschwerung verursacht wird, hat der Auftraggeber die Mehrkos-ten zu tragen.  
(2) 1. Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszufüh-
ren. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestim-
mungen zu beachten. Es ist seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu leiten und 
für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen.  
 
2. Er ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufs-genossenschaftlichen Verpflich-
tungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist ausschließlich seine Aufgabe, 
die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu den Arbeitnehmern regeln.  
(3) Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der 
Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bau-
teile oder gegen die Leistungen ande-rer Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber unverzüglich 
— möglichst schon vor Beginn der Arbeiten — schriftlich mitzuteilen; der Auftraggeber bleibt jedoch 
für seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen verantwort-lich.  

(4) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unentgeltlich zur 
Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen:  
 
1. die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle,  
2. vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise,  
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3. vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Ver-brauch und den Messer 
oder Zähler trägt der Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen sie anteilig.  
(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Ausführung über-
gebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Be-schädigung und Diebstahl zu schützen. Auf Verlan-
gen des Auftraggebers hat er sie vor Winterschäden und Grundwasser zu schützen, ferner Schnee 
und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach Satz 2 nicht schon nach dem Vertrag, so 
regelt sich die Vergütung nach § 2 Absatz 6.  

(6) Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind auf Anordnung des 
Auftraggebers innerhalb einer von ihm bestimmten Frist von der Baustelle zu entfernen. Geschieht es 
nicht, so können sie auf Kosten des Auftragnehmers entfernt oder für seine Rechnung veräußert wer-
den.  

(7) Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder ver-tragswidrig erkannt wer-
den, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer 
den Mangel oder die Ver-tragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Scha-
den zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so 
kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseiti-gung des Mangels setzen und erklä-
ren, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3).  

(8) 1. Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszuführen. Mit schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist nicht not-
wendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Erbringt der Auf-
tragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen Betrieb, ob-
wohl sein Betrieb darauf eingerichtet ist, kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Auf-
nahme der Leistung im eigenen Betrieb set-zen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist den Vertrag kün-digen werde (§ 8 Absatz 3).  
 
2. Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile B und C zugrunde zu legen.  
3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Nachunternehmer und de-ren Nachunternehmer 
ohne Aufforderung spätestens bis zum Leistungsbeginn des Nachunternehmers mit Namen, gesetzli-
chen Vertretern und Kontaktdaten bekannt zu geben. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auf-
tragnehmer für seine Nachunternehmer Erklärungen und Nachweise zur Eignung vorzule-gen.  
(9) Werden bei Ausführung der Leistung auf einem Grundstück Gegenstände von Altertums-, Kunst- 
oder wissenschaftlichem Wert entdeckt, so hat der Auftrag-nehmer vor jedem weiteren Aufdecken o-
der Ändern dem Auftraggeber den Fund anzuzeigen und ihm die Gegenstände nach näherer Wei-
sung abzulie-fern. Die Vergütung etwaiger Mehrkosten regelt sich nach § 2 Absatz 6. Die Rechte des 
Entdeckers (§ 984 BGB) hat der Auftraggeber.  

(10) Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auf-traggeber und Auf-
tragnehmer festzustellen, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der Prüfung 
und Feststellung entzogen werden. Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.  
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§ 5 Ausführungsfristen  
(1) Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu be-ginnen, angemessen zu 
fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur dann als Ver-
tragsfristen, wenn dies im Ver-trag ausdrücklich vereinbart ist.  

(2) Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auf-traggeber dem Auftrag-
nehmer auf Verlangen Auskunft über den voraus-sichtlichen Beginn zu erteilen. Der Auftragnehmer 
hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Ausführung ist dem 
Auftraggeber anzuzeigen.  

(3) Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Ausfüh-
rungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Verlangen un-
verzüglich Abhilfe schaffen.  

(4) Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug, 
oder kommt er der in Absatz 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei Auf-
rechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach § 6 Absatz 6 verlangen oder dem Auftragnehmer 
eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3).  
 
§ 6 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung  
(1) Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leis-tung behindert, so 
hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzu-zeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er 
nur dann Anspruch auf Berück-sichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber offen-
kundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.  

(2) 1. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist:  
 
a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers,  
b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber an-geordnete Aussperrung im Be-
trieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb,  
c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände.  
2. Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots normaler-
weise gerechnet werden musste, gelten nicht als Be-hinderung.  
(3) Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiter-
führung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hindern-den Umstände wegfallen, hat er ohne weite-
res und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu benachrichti-
gen.  

(4) Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit ei-nem Zuschlag für die 
Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Ver-schiebung in eine ungünstigere Jahreszeit.  
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(5) Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass die Leistung dau-
ernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistun-gen nach den Vertragspreisen abzurechnen 
und außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in den Ver-
tragsprei-sen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind.  

(6) Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil An-
spruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt der Anspruch des Auftragnehmers auf ange-
messene Entschä-digung nach § 642 BGB unberührt, sofern die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt 
oder wenn Offenkundigkeit nach Absatz 1 Satz 2 gegeben ist.  

(7) Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ab-lauf dieser Zeit den 
Vertrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Absätzen 5 und 6; wenn der Auf-
tragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellenräumung zu 
vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits ausgeführten Leistungen ent-halten sind.  
 
§ 7 Verteilung der Gefahr  
(1) Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, 
Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auf-tragnehmer nicht zu vertretende Umstände be-
schädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche nach § 6 
Ab-satz 5; für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht.  

(2) Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören alle mit der bauli-chen Anlage unmittel-
bar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leistun-gen, unabhängig von deren Fertigstel-
lungsgrad.  

(3) Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören nicht die noch nicht eingebauten Stoffe 
und Bauteile sowie die Baustelleneinrichtung und Abste-ckungen. Zu der ganz oder teilweise ausge-
führten Leistung gehören ebenfalls nicht Hilfskonstruktionen und Gerüste, auch wenn diese als Be-
sondere Leistung oder selbstständig vergeben sind.  
 
§ 8 Kündigung durch den Auftraggeber  
(1) 1. Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Ver-trag kündigen.  
 
2. Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich je-doch anrechnen lassen, 
was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung 
seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 649 BGB).  
(2) 1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen ein-
stellt, von ihm oder zulässigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen Gläubiger das Insolvenz-
verfahren (§§ 14 und 15 InsO) beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt 
ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abge-lehnt wird.  
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2. Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Der Auftraggeber kann Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlan-gen.  
(3) 1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des § 4 Absatz 7 und 8 Num-
mer 1 und des § 5 Absatz 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist. Die Kündigung kann auf einen 
in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden.  
 
2. Nach der Kündigung ist der Auftraggeber berechtigt, den noch nicht voll-endeten Teil der Leistung 
zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen, doch bleiben seine Ansprü-
che auf Ersatz des etwa ent-stehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die 
weite-re Ausführung zu verzichten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, wenn die 
Ausführung aus den Gründen, die zur Kündigung geführt haben, für ihn kein Interesse mehr hat.  
3. Für die Weiterführung der Arbeiten kann der Auftraggeber Geräte, Gerüs-te, auf der Baustelle vor-
handene andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemessene Vergütung 
in Anspruch nehmen.  
4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über die ent-standenen Mehrkosten und 
über seine anderen Ansprüche spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Dritten 
zuzusenden.  
(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,  
 
1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hatte, die eine unzulässige 
Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 bis 4 gilt entspre-
chend.  
2. sofern dieser im Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB geschlossen wurde,  
a) wenn der Auftragnehmer wegen eines zwingenden Ausschlussgrundes zum Zeitpunkt des Zu-
schlags nicht hätte beauftragt werden dürfen. Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 bis 4 gilt ent-
sprechend.  
b) bei wesentlicher Änderung des Vertrages oder bei Feststellung einer schweren Verletzung der Ver-
träge über die Europäische Union und die Arbeitsweise der Europäischen Union durch den Europäi-
schen Gerichts-hof. Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Etwaige 
Schadensersatzansprüche der Parteien bleiben unberührt.  
Die Kündigung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes auszu-
sprechen.  
(5) Sofern der Auftragnehmer die Leistung, ungeachtet des Anwendungsbereichs des 4. Teils des 
GWB, ganz oder teilweise an Nachunternehmer weiterverge-ben hat, steht auch ihm das Kündi-
gungsrecht gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b zu, wenn der ihn als Auftragnehmer ver-
pflichtende Vertrag (Hauptauftrag) gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b gekündigt wurde. Ent-
sprechendes gilt für jeden Auftraggeber der Nachunternehmerkette, sofern sein jeweiliger Auftragge-
ber den Vertrag gemäß Satz 1 gekündigt hat.  
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(6) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.  

(7) Der Auftragnehmer kann Aufmaß und Abnahme der von ihm ausgeführten Leistungen alsbald 
nach der Kündigung verlangen; er hat unverzüglich eine prüfbare Rechnung über die ausgeführten 
Leistungen vorzulegen.  

(8) Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die Zeit bis zum 
Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden.  
 
§ 9 Kündigung durch den Auftragnehmer  
(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:  
 
1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den Auftragnehmer 
außerstande setzt, die Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),  
2. wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerät.  
(2) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Auf-tragnehmer dem Auf-
traggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Ver-tragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er 
nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde.  

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Au-ßerdem hat der Auf-
tragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehende An-
sprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.  
 
§ 10 Haftung der Vertragsparteien  
(1) Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden ihrer ge-
setzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen 
(§§ 276, 278 BGB).  

(2) 1. Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, für den auf Grund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Ver-tragsparteien haften, so gelten für den Ausgleich zwi-
schen den Vertrags-parteien die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Einzelfall nichts 
anderes vereinbart ist. Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer Maßnahme ist, die der 
Auftraggeber in dieser Form angeordnet hat, trägt er den Schaden allein, wenn ihn der Auftragneh-
mer auf die mit der angeord-neten Ausführung verbundene Gefahr nach § 4 Absatz 3 hingewiesen 
hat.  
 
2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch Ver-sicherung seiner gesetzlichen 
Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-
nisse abgestellten Prä-mien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb zu-
gelassenen Versicherer hätte decken können.  
(3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu Scha-densersatz verpflichtet we-
gen unbefugten Betretens oder Beschädigung an-grenzender Grundstücke, wegen Entnahme oder 
Auflagerung von Boden oder anderen Gegenständen außerhalb der vom Auftraggeber dazu angewie-
senen  
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Flächen oder wegen der Folgen eigenmächtiger Versperrung von Wegen oder Wasserläufen, so trägt 
er im Verhältnis zum Auftraggeber den Schaden allein.  

(4) Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Ver-tragsparteien zueinan-
der der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das ge-schützte Verfahren oder die Verwendung ge-
schützter Gegenstände an-geboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und 
auf das Schutzrecht hingewiesen hat.  

(5) Ist eine Vertragspartei gegenüber der anderen nach den Absätzen 2, 3 oder 4 von der Ausgleichs-
pflicht befreit, so gilt diese Befreiung auch zugunsten ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen, wenn sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.  

(6) Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen wird, den 
nach den Absätzen 2, 3 oder 4 die andere Vertragspar-tei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass 
ihre Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch 
des Drit-ten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben zu haben.  
 
§ 11 Vertragsstrafe  
(1) Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB.  

(2) Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgesehenen 
Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät.  

(3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie nach Wochen be-
messen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet.  

(4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er 
dies bei der Abnahme vorbehalten hat.  
 
§ 12 Abnahme  
(1) Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung — gegebenenfalls auch vor Ablauf der verein-
barten Ausführungsfrist — die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werkta-
gen durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart werden.  

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders ab-zunehmen.  

(3) Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung ver-weigert werden.  

(4) 1. Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Jede Partei 
kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung 
schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und 
wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des Auftrag-nehmers. Jede 
Partei erhält eine Ausfertigung.  
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2. Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers statt-finden, wenn der Termin 
vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der 
Abnahme ist dem Auftragneh-mer alsbald mitzuteilen.  
(5) 1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werkta-
gen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.  
 
2. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung in 
Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benut-
zung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage 
zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme.  
3. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber spätestens 
zu den in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zeit-punkten geltend zu machen.  
(6) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie nicht schon nach § 7 
trägt.  
 
§ 13 Mängelansprüche  
(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von 
Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie 
die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ist die Be-
schaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmän-geln,  
 
1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte,  
sonst  
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der glei-
chen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann.  
(2) Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als vereinbarte Beschaffenheit, 
soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeu-tungslos anzusehen sind. Dies gilt auch 
für Proben, die erst nach Vertragsab-schluss als solche anerkannt sind.  

(3) Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anord-nungen des Auftrag-
gebers, auf die von diesem gelieferten oder vor-geschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die Beschaf-
fenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet der Auftragnehmer, es sei denn, er hat 
die ihm nach § 4 Absatz 3 obliegende Mitteilung gemacht.  

(4) 1. Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für Bau-
werke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der Her-stellung, Wartung oder Veränderung einer 
Sache besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend 
von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und abgasdämmende Teile von industriellen 
Feuerungsanlagen 1 Jahr.  
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2. Ist für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen An-lagen, bei denen die War-
tung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, nichts anderes vereinbart, beträgt für diese 
Anlagenteile die Verjährungs-frist für Mängelansprüche abweichend von Nummer 1 zwei Jahre, wenn 
der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, dem Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Ver-
jährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, wenn für weitere Leistungen eine andere Verjäh-
rungsfrist vereinbart ist.  
3. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur für in sich abgeschlossene Teile der 
Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Ab-satz 2).  
(5) 1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist her-vortretenden Mängel, 
die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der 
Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der gerügten 
Mängel ver-jährt in 2 Jahren, gerechnet vom Zugang des schriftlichen Verlangens an, je-doch nicht 
vor Ablauf der Regelfristen nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme 
der Mängelbeseitigungsleistung beginnt für diese Leistung eine Verjährungsfrist von 2 Jahren neu, 
die jedoch nicht vor Ab-lauf der Regelfristen nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist 
endet.  
 
2. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in ei-ner vom Auftraggeber ge-
setzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mängel auf Kosten des Auf-
tragnehmers beseitigen lassen.  
(6) Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar oder ist sie unmöglich oder 
würde sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragneh-
mer verweigert, so kann der Auftragge-ber durch Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer die Ver-
gütung mindern (§ 638 BGB).  

(7) 1. Der Auftragnehmer haftet bei schuldhaft verursachten Mängeln für Schä-den aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  
 
2. Bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Mängeln haftet er für al-le Schäden.  
3. Im Übrigen ist dem Auftraggeber der Schaden an der baulichen Anlage zu ersetzen, zu deren Her-
stellung, Instandhaltung oder Änderung die Leistung dient, wenn ein wesentlicher Mangel vorliegt, der 
die Gebrauchsfähigkeit er-heblich beeinträchtigt und auf ein Verschulden des Auftragnehmers zu-
rückzu-führen ist. Einen darüber hinausgehenden Schaden hat der Auftragnehmer nur dann zu erset-
zen,  
a) wenn der Mangel auf einem Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik beruht,  
b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten Be-schaffenheit besteht oder  
c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner ge-setzlichen Haftpflicht ge-
deckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhältnisse abgestell-
ten Prämien und Prä-mienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versi-
cherer hätte decken können.  
4. Abweichend von Absatz 4 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, so-weit sich der Auftragneh-
mer nach Nummer 3 durch Versicherung geschützt  
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hat oder hätte schützen können oder soweit ein besonderer Versiche-rungsschutz vereinbart ist.  
5. Eine Einschränkung oder Erweiterung der Haftung kann in begründeten Sonderfällen vereinbart 
werden.  
§ 14 Abrechnung  
(1) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen übersicht-
lich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbestandtei-
len enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung 
erforderli-chen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufü-gen. Änderun-
gen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung be-sonders kenntlich zu machen; sie sind 
auf Verlangen getrennt abzurechnen.  

(2) Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung entspre-
chend möglichst gemeinsam vorzunehmen. Die Ab-rechnungsbestimmungen in den Technischen 
Vertragsbedingungen und den anderen Vertragsunterlagen sind zu beachten. Für Leistungen, die bei 
Weiter-führung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der Auftragnehmer rechtzeitig gemein-
same Feststellungen zu beantragen.  

(3) Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausfüh-rungsfrist von höchstens 
3 Monaten spätestens 12 Werktage nach Fertig-stellung eingereicht werden, wenn nichts anderes 
vereinbart ist; diese Frist wird um je 6 Werktage für je weitere 3 Monate Ausführungsfrist verlängert.  

(4) Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafür 
eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auf-traggeber selbst auf Kosten des Auftragneh-
mers aufstellen.  
 
§ 15 Stundenlohnarbeiten  
(1) 1. Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen ab-gerechnet.  
 
2. Soweit für die Vergütung keine Vereinbarungen getroffen worden sind, gilt die ortsübliche Vergü-
tung. Ist diese nicht zu ermitteln, so werden die Aufwen-dungen des Auftragnehmers für Lohn- und 
Gehaltskosten der Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, 
Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- 
und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung 
entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemei-
nem Unternehmerwag-nis) zuzüglich Umsatzsteuer vergütet.  
(2) Verlangt der Auftraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier oder eine andere Auf-
sichtsperson beaufsichtigt werden, oder ist die Aufsicht nach den einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften notwendig, so gilt Ab-satz 1 entsprechend.  

(3) Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Über die 
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen,  
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besonders zu vergütenden Aufwand für den Verbrauch von Stoffen, für Vor-haltung von Einrichtun-
gen, Geräten, Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie 
etwaige Sonderkosten sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, je nach der Verkehrssitte werktäglich 
oder wöchentlich Listen (Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber hat die von ihm beschei-
nigten Stundenlohnzettel unverzüglich, spätestens jedoch in-nerhalb von 6 Werktagen nach Zugang, 
zurückzugeben. Dabei kann er Ein-wendungen auf den Stundenlohnzetteln oder gesondert schriftlich 
erheben. Nicht fristgemäß zurückgegebene Stundenlohnzettel gelten als anerkannt.  

(4) Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der Stundenlohn-arbeiten, längstens jedoch 
in Abständen von 4 Wochen, einzureichen. Für die Zahlung gilt § 16.  

(5) Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, über den Umfang der Stundenlohnleistungen 
aber mangels rechtzeitiger Vorlage der Stunden-lohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftragge-
ber verlangen, dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen eine Vergütung vereinbart wird, die 
nach Maßgabe von Absatz 1 Nummer 2 für einen wirtschaftlich vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit 
und Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Ein-richtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen 
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten ermittelt wird.  
 
§ 16 Zahlung  
(1) 1. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den vereinbar-
ten Zeitpunkten zu gewähren, und zwar in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsge-
mäßen Leistungen einschließ-lich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages. 
Die Leis-tungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Be-
urteilung der Leistungen ermöglichen muss. Als Leistungen gelten hierbei auch die für die geforderte 
Leistung eigens angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten 
Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen übertragen ist 
oder entsprechende Sicherheit gegeben wird.  
 
2. Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im Vertrag und 
in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig.  
3. Ansprüche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zu-gang der Aufstellung fällig.  
4. Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung des Auf-tragnehmers; sie gelten nicht 
als Abnahme von Teilen der Leistung.  
(2) 1. Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschluss vereinbart wer-den; hierfür ist auf Ver-
langen des Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszahlungen sind, sofern 
nichts anderes vereinbart wird, mit 3 v. H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu verzinsen.  
 
2. Vorauszahlungen sind auf die nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, soweit damit Leistungen ab-
zugelten sind, für welche die Vorauszahlungen gewährt worden sind.  
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(3) 1. Der Anspruch auf Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststel-lung fällig, spätes-
tens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrech-nung. Die Frist verlängert sich auf höchs-
tens 60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich 
gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde. Werden Einwendungen gegen die Prüf-barkeit 
unter Angabe der Gründe nicht bis zum Ablauf der jeweiligen Frist erhoben, kann der Auftraggeber 
sich nicht mehr auf die fehlende Prüfbarkeit berufen. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Mög-
lichkeit zu beschleu-nigen. Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als Abschlags-zah-
lung sofort zu zahlen.  
 
2. Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforde-rungen aus, wenn der Auftrag-
nehmer über die Schlusszahlung schriftlich un-terrichtet und auf die Ausschlusswirkung hingewiesen 
wurde.  
3. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hin-weis auf geleistete Zahlun-
gen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich ab-lehnt.  
4. Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausge-schlossen, wenn sie nicht noch-
mals vorbehalten werden.  
5. Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der Mitteilung nach den Nummern 2 und 3 
über die Schlusszahlung zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht innerhalb von weiteren 28 Tagen — 
beginnend am Tag nach Ab-lauf der in Satz 1 genannten 28 Tage — eine prüfbare Rechnung über 
die vorbehaltenen Forderungen eingereicht oder, wenn das nicht möglich ist, der Vorbehalt einge-
hend begründet wird.  
6. Die Ausschlussfristen gelten nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung der Schlussrechnung und 
-zahlung wegen Aufmaß-, Rechen- und Übertra-gungsfehlern.  
(4) In sich abgeschlossene Teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht auf die Voll-
endung der übrigen Leistungen endgültig fest-gestellt und bezahlt werden.  

(5) 1. Alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu beschleunigen.  
 
2. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig.  
3. Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemessene 
Nachfrist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer vom Ende der 
Nachfrist an Anspruch auf Zin-sen in Höhe der in § 288 Absatz 2 BGB angegebenen Zinssätze, wenn 
er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist. Der Auftraggeber kommt je-doch, ohne dass es 
einer Nachfristsetzung bedarf, spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung oder der Aufstellung 
bei Abschlagszahlungen in Zah-lungsverzug, wenn der Auftragnehmer seine vertraglichen und ge-
setzlichen Verpflichtungen erfüllt und den fälligen Entgeltbetrag nicht rechtzeitig erhalten hat, es sei 
denn, der Auftraggeber ist für den Zahlungsverzug nicht verant-wortlich. Die Frist verlängert sich auf 
höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sach-
lich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde.  
4. Der Auftragnehmer darf die Arbeiten bei Zahlungsverzug bis zur Zahlung einstellen, sofern eine 
dem Auftraggeber zuvor gesetzte angemessene Frist er-folglos verstrichen ist.  
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(6) Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus den Absätzen 1 bis 5 
Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers zu leisten, so-weit sie an der Ausführung der vertragli-
chen Leistung des Auftragnehmers aufgrund eines mit diesem abgeschlossenen Dienst- oder Werk-
vertrags betei-ligt sind, wegen Zahlungsverzugs des Auftragnehmers die Fortsetzung ihrer Leistung 
zu Recht verweigern und die Direktzahlung die Fortsetzung der Leis-tung sicherstellen soll. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb einer von diesem gesetz-
ten Frist darüber zu erklären, ob und inwieweit er die Forderungen seiner Gläubiger anerkennt; wird 
diese Erklärung nicht rechtzeitig abgegeben, so gelten die Voraussetzun-gen für die Direktzahlung als 
anerkannt.  
 
§ 17 Sicherheitsleistung  
(1) 1. Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich aus den 
nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.  
 
2. Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Mängelansprüche 
sicherzustellen.  
(2) Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Ein-behalt oder Hinterlegung 
von Geld oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden, sofern 
das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer  
 
1. in der Europäischen Gemeinschaft oder  
2. in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Euro-päischen Wirtschaftsraum o-
der  
3. in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaf-
fungswesen  
zugelassen ist.  
(3) Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicher-heit; er kann eine Si-
cherheit durch eine andere ersetzen.  

(4) Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auf-traggeber den Bürgen 
als tauglich anerkannt hat. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der 
Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und muss nach Vor-
schrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Der Auftraggeber kann als Sicherheit keine Bürgschaft for-
dern, die den Bürgen zur Zahlung auf erstes Anfordern ver-pflichtet.  

(5) Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftrag-nehmer den Betrag bei 
einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperr-konto einzuzahlen, über das beide nur gemein-
sam verfügen können („Und-Konto“). Etwaige Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu.  

(6) 1. Soll der Auftraggeber vereinbarungsgemäß die Sicherheit in Teilbeträgen von seinen Zahlun-
gen einbehalten, so darf er jeweils die Zahlung um höchs-tens 10 v. H. kürzen, bis die vereinbarte Si-
cherheitssumme erreicht ist. Sofern Rechnungen ohne Umsatzsteuer gemäß § 13 b UStG gestellt 
werden, bleibt die Umsatzsteuer bei der Berechnung des Sicherheitseinbehalts unberück-sichtigt. 
Den jeweils einbehaltenen Betrag hat er dem Auftragnehmer mitzutei-len und binnen 18 Werktagen 
nach dieser Mitteilung auf ein Sperrkonto bei  
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dem vereinbarten Geldinstitut einzuzahlen. Gleichzeitig muss er veranlassen, dass dieses Geldinstitut 
den Auftragnehmer von der Einzahlung des Sicher-heitsbetrags benachrichtigt. Absatz 5 gilt entspre-
chend.  
 
2. Bei kleineren oder kurzfristigen Aufträgen ist es zulässig, dass der Auf-traggeber den einbehalte-
nen Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung auf ein Sperrkonto einzahlt.  
3. Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der Auftragneh-
mer hierfür eine angemessene Nachfrist setzen. Lässt der Auftraggeber auch diese verstreichen, so 
kann der Auftragnehmer die so-fortige Auszahlung des einbehaltenen Betrags verlangen und braucht 
dann keine Sicherheit mehr zu leisten.  
4. Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, den als Sicherheit einbehaltenen Betrag auf eigenes Ver-
wahrgeldkonto zu nehmen; der Betrag wird nicht ver-zinst.  
(7) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Ver-tragsabschluss zu leisten, 
wenn nichts anderes vereinbart ist. Soweit er diese Verpflichtung nicht erfüllt hat, ist der Auftraggeber 
berechtigt, vom Guthaben des Auftragnehmers einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit 
einzu-behalten. Im Übrigen gelten die Absätze 5 und 6 außer Nummer 1 Satz 1 ent-sprechend.  

(8) 1. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertrags-erfüllung zum vereinbar-
ten Zeitpunkt, spätestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzu-
geben, es sei denn, dass An-sprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für 
Mängel-ansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt sind. Dann darf er für diese Ver-tragserfüllungsan-
sprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurück-halten.  
 
2. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängel-ansprüche nach Ablauf von 2 
Jahren zurückzugeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt vereinbart worden ist. Soweit jedoch 
zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf er einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.  
§ 18 Streitigkeiten  
(1) Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessord-
nung vor, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der für die 
Prozessvertretung des Auf-traggebers zuständigen Stelle, wenn nichts anderes vereinbart ist. Sie ist 
dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.  

(2) 1. Entstehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheiten, so soll der Auftragnehmer 
zunächst die der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle anrufen. Diese soll dem Auf-
tragnehmer Gelegenheit zur mündlichen Aussprache geben und ihn möglichst innerhalb von 2 Mona-
ten nach der Anrufung schriftlich bescheiden und dabei auf die Rechtsfolgen des Satzes 3 hinweisen. 
Die Entscheidung gilt als anerkannt, wenn der Auftrag-nehmer nicht innerhalb von 3 Monaten nach 
Eingang des Bescheides schrift-lich Einspruch beim Auftraggeber erhebt und dieser ihn auf die Aus-
schlussfrist hingewiesen hat.  
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2. Mit dem Eingang des schriftlichen Antrages auf Durchführung eines Ver-fahrens nach Nummer 1 
wird die Verjährung des in diesem Antrag geltend gemachten Anspruchs gehemmt. Wollen Auftragge-
ber oder Auftragnehmer das Verfahren nicht weiter betreiben, teilen sie dies dem jeweils anderen Teil 
schriftlich mit. Die Hemmung endet 3 Monate nach Zugang des schriftlichen Bescheides oder der Mit-
teilung nach Satz 2.  
(3) Daneben kann ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. Die Ver-einbarung sollte mit 
Vertragsabschluss erfolgen.  

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Eigenschaft von Stoffen und Bautei-len, für die allgemein 
gültige Prüfungsverfahren bestehen, und über die Zuläs-sigkeit oder Zuverlässigkeit der bei der Prü-
fung verwendeten Maschinen oder angewendeten Prüfungsverfahren kann jede Vertragspartei nach 
vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die materialtechnische Untersu-chung durch 
eine staatliche oder staatlich anerkannte Materialprüfungsstelle vornehmen lassen; deren Feststellun-
gen sind verbindlich. Die Kosten trägt der unterliegende Teil.  

(5) Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.  
 


